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Leitsätze

1. Wettbewerb — Beherrschende Stellung — Mißbrauch — Beeinträchtigung des Han
dels zwischen Mitgliedstaaten — Kriterien — Auswirkung aufdie Struktur des Wett
bewerbs im Gemeinsamen Markt

(EWG-Vertrag, Artikel 86)

2. Wettbewerb — Beherrschende Stellung — Mißbrauch — Gesellschaß zur Verwertung
von Urheberrechten — Abwicklung von Verträgen in Drittländern, die im Gebiet
eines Mitgliedstaats geschlossen wurden — Anwendbarkeit der Gemeinschaftsbestim
mungen — Voraussetzungen
(EWG-Vertrag, Artikel 86)

1. Für die Beurteilung der Frage, ob der
Mißbrauch einer beherrschenden Stel

lung auf dem betreffenden Markt
dazu führen kann, den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchti
gen, sind die Auswirkungen auf die
Struktur eines wirklichen Wettbe

werbs im Gemeinsamen Markt zu be

rücksichtigen. Hierbei besteht kein
Anlaß, zwischen der zum Vertrieb in
nerhalb des Gemeinsamen Marktes

und der zum Export bestimmten Pro
duktion zu unterscheiden. Diese

Auslegung gilt entsprechend auch für
Dienstleistungen wie die Wahrneh
mung von Urheberrechten.

2. Wenn eine Gesellschaft zur Verwer

tung der Urheberrechte von Kompo
nisten als ein Unternehmen anzusehen

ist, das eine beherrschende Stellung
auf dem Gemeinsamen Markt oder

auf einem wesentlichen Teil desselben

mißbräuchlich ausnutzt, steht der
Umstand, daß diese Ausnutzung in
einigen Fällen nur die Abwicklung
von Verträgen in Drittländern betrifft,
die im Gebiet eines Mitgliedstaats
durch diesem Staat angehörende Par
teien geschlossen wurden, der An
wendbarkeit von Artikel 86 des Ver

trages nicht entgegen.

1 — Verfahrenssprache: Französisch.
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